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Die sieben Grundsätze 
der Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung 
• Menschlichkeit 
• Unparteilichkeit 
• Neutralität 
• Unabhängigkeit 
• Freiwilligkeit 
• Einheit 
• Universalität 
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An alle Eltern 
der OGS-Kinder 
und an alle Eltern der  
Vor-und Übermittagsbetreuung (VüM) 
 

Bielefeld, 04.02.2021 
 
 
Erstattung OGS- Essensgeld/VüM Beitrag  
 
Sehr geehrte Familien, 
 
leider sind aufgrund der aktuellen Situation (Lock-down bis zum 
14.02.2021) die Angebote der OGS/VüM eingeschränkt bzw. komplett 
ausgefallen. Damit haben viele Kinder in der OGS auch nicht gegessen, 
bzw. konnten nicht die VüM besuchen. 
 
Das Essengeld/der VüM-Beitrag wird Ihnen wie folgt zurückerstattet: 
 

1. Wir werden rückwirkend für das Schuljahr 20/21 für Ihr Kind, wenn es 
sich in den vergangenen Monaten verpflichtend in Quarantäne befun-
den hat, das Essensgeld/VüM-Beitrag zurückzahlen. Bitte Dokument 
vom Gesundheitsamt oder Arzt über positiven Test vorlegen. 
 

2. Ab dem 14.12.2020 werden wir für alle Tage (unabhängig ob Qua-
rantäne oder nicht), die ihr Kind nicht an der VüM/ OGS bzw. nicht 
am Essen teilgenommen hat, den jeweiligen Beitrag für die Tage zu-
rückerstatten. 
 

 
Als Anlage erhalten Sie ein Formular mit der Bitte, den Zeitraum (Datum von 
wann bis wann), die tatsächliche Anzahl der Tage, sowie die Kontendaten 
einzutragen, an denen Ihr Kind nicht am Mittagessen bzw. an der VüM teil-
genommen hat. Den ausgefüllten Bogen bitte in Ihrer OGS/VüM der jeweili-
gen Schule abgeben. 
 
Diese Regelung gilt vorerst bis zum 14.2.2021. 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Erik Brücher 
DRK Fachberatung 
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